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Fürth, den 22.November 2021 

 

Antrag zur Sitzung des Verkehrsausschusses am 29. November 2021 

Blockade von öffentlichen Parkplätzen durch abgestellte Anhänger und Wohnwagen  

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

zur Sitzung des Verkehrsausschusses am 29. November 2021 stellen wir folgenden  

A  n  t  r  a  g :  

Die Verwaltung kümmert sich verstärkt um das Problem der privaten Anhänger oder Wohnwagen, die im öf-

fentlichen Raum abgestellt werden und teilweise über Wochen und Monate öffentliche Parkplätze blockieren. 

Dazu werden folgende Fragen beantwortet:  

- Wie sieht das Straßenverkehrsamt die derzeitige Situation? Wer kümmert sich um die Einhaltung der 

Parkregelungen? Nach welchen Kriterien werden Bußgelder ausgesprochen? 

- Wer entscheidet über weitergehende Maßnahmen wie z.B. Abschleppen? 

- Welche weiteren Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung zum Vorgehen gegen unerlaubt lange abge-

stellte Anhänger im öffentlichen Straßenraum? 

B  e  g  r  ü  n  d  u  n  g :  

An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet werden private Anhänger oder Wohnwagen auf öffentlichem Raum 

geparkt und oft wochen- oder monatelang nicht bewegt. So werden Parkplätze von Einzelpersonen blockiert, 

die eigentlich der Allgemeinheit zur Verfügung stehen sollten. Gegen diese Unsitte gibt es bereits eine ver-

bindliche Regelung: die sogenannte Zwei-Wochen-Frist. Laut Paragraph 12 der StVO darf man einen Anhänger 

ohne Zugfahrzeug maximal zwei Wochen auf öffentlichen Parkplätzen und Stellflächen abstellen. Bei Über-

schreiten dieser Frist ist ein Bußgeld fällig - eigentlich. Denn es sind Fälle bekannt, in denen weder Ordnungs-

amt noch Polizei diese Regelung umsetzen bzw. in denen trotz Verwarnung durch das Ordnungsamt keine wei-

teren Schritte ergriffen werden, die das Problem wirklich lösen. In der Katharinenstraße steht beispielsweise 

ein Anhänger seit einem halben Jahr auf demselben öffentlichen Parkplatz und wird nicht bewegt. Trotz wie-

derholter Hinweise aus der Bevölkerung erfolgt keine Ahndung und der Anhänger wird letztendlich auch nicht 

entfernt. 
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Die unberechtigt abgestellten Wohnwagen und Anhänger sind ein echtes Ärgernis, mit dem wohl alle Groß-

städte konfrontiert sind. In Nürnberg wurde in einigen Straßenzügen eine wöchentliche „Reinigungsstunde“ 

eingeführt, während der niemand am entsprechenden Straßenrand stehen darf. Vielleicht ist diese Regelung, 

die in Nürnberg Urlaubsparker*innen vom Parken in Wohngebieten abhalten soll, in Fürth auch geeignet, um 

das dauerhafte Abstellen vom Anhängern und Wohnwagen zu verhindern. Vielleicht hilft auch ein Ausweiten 

der Bewohner-Parkzonen und –zeiten.  

Ansprechperson für Rückfragen: Xenia Hasenschwanz / xenia.hasenschwanz@gruene-fuerth.de / 0170 5404264 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 


